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Erste? 11. Abschnitt 

gend gleichen und die Koordination der tatsächlichen und rechtlichen Durch-
dringung des Falles und des im Prozess geeignet ist, die 

deutlich zu erhöhen (KG 03, 147; vgl auch Beulke J R  03. 348). 
Z u  den Grenzen und zu den bei der Sockelverteidigung auftretenden Problemen 
eingehend Müller 01, 649 

Ubrigen 9 zu 

Wahlverteidiger 106 

' Zu Verteidigern können Rechtsanwälte sowie die Rechtslehrer an 
deutschen Hochschulen im Sinne des Hochschulrahmengesetzes 

Befähigung zum Richteramt gewählt werden. 
Personen können nur mit Genehmigung des Gerichts und, wenn 

der Fall einer notwendigen Verteidigung vorliegt und der Gewählte nicht zu 
den Personen gehört, die zu Verteidigern bestellt werden dürfen, nur in 
meinschaft mit einer solchen als Wahlverteidiger zugelassen werden. 

1 1) Zugelassene Verteidiger (I): 
2 A. Rechtsanwälte könneii zu Verteidigern werden. Sie die 

teidigung vor fuhren; nur die unter-
liegen Beschränkungen 172 Ist gegeii eiii Berufs- oder 

70 11 4 I N r  4, I a 
worden, so weist ihii das entspr $ l (KK-Laufhütte 4); die 
Wirksaiiikeit voii eines solcheri R A  richtet sich 11 
(vgl auch Celle 89, 41 Feuericli 89, 338). 

2a Der Fachanwalt Strafrecht ist durch 1 S 2 der 
1 3. 1997 (abgedruckt in der Beilage zu NJW Heft eingefuhrt worden; 

den Einschränkungen nach 46 (dazu Kraiiier 01. 
140). Ein ständiger anwaltlicher Berater darf in und 

Verteidiger sein Birkenstock 02, 47). 
3 Ein Rechtsanwalt eines anderen EU-Mitgliedstaats, eines anderen Ver-

tragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum und der 
Schweiz darf iiach den Vorschriften des in tätig werden. 
Danach werden die „niedergelassenen europäischen nach die den 
deutschen gleichgestellt von den iiur vorübergehend in 

tätigen europäischen 
 25 ff unterschiedeii, die nur 
im Einvernehmen RA handeln dürfen dazu 

einzelnen Werner 01, 221; eingehend Zur 
Ubernahme der Kosten der Dolmetschertatigkeit fur eirien 

vgl KG NStZ 02, 52. Erg zu 148. 
4 B. Rechtslehrer an Hochschulen sind alle hauptberutlichen (auch die 

ptlichteten) Honorarprofessoren und Privatdozeiiten, die an einer 
Universität der 

37; 5 zu 

nicht an einer privaten Hochschule) oder einer gleich-
Hochschule dem juristischen Fachbereich angehören 

und rechtswissenschaftliche (nicht unbedingt strafrechtliche) Vorlesungen halten 
oder halten dürfen (vgl NJW 70, 2314). Hierzu gehören auch die 
hochschullehrer, wie durch den Hinweis auf das Hochschulrahtriengesetz klar-
stellt. Keine Rechtslehrer von I sind aber die Lehrbeauftragten und wissenschaft-

Assistenten, selbst wenn sie einen Lehrauftrag haben (KG J Z  56, 288 mit 
vgl auch NJW 70. 2314; 9; 

138 

20; Deumeland 99, Sie können nur nach zugelassen werden. 
Wechselt der Hochschullehrer nach Ubernahme des Mandats an eine ausländische 
Universität, so bleibt er Wahiverteidiger (Koblenz 81, 403; Bergmann 

82. 97, der die Enctcheidung aber dahin missverstanden hat, dass auch die 
Mandate zulässig ist), nicht aber, wenn er die Stellung al's Rechts-

wegen Mängel der Aintsfuhrung verliert (Koblenz H.  Müller 
Die Vergütung richtet sich nach derjenigen der (SK-Wohlers 21). 

C. Angehörige steuerberatender Berufe (Steuerberater, Steuerbevollriiach- 5 
Wirtschaftsprüfer und vereidigte können im Ermittlungsver-

fahren iiach 369 AO abweichend von I zu Verteidigern 
werden, soweit die Finanzbehörde das Verfahren nach 386 11 AO selbst-

ständig durchführt; Ubrigeii können sie die Verteidiguiig nur in Gemeinschaft 
mit einem oder Hochscliullehrer fuhren 392 AO). 

D. Eine ist unzulassig. Beschuldigter, der RA oder 6 
Rechtslehrer aii Hochschule ist, darf sich iiicht selbst Verteidiger wählen 
(vgl 53, NJW 80, 1677; NJW 98, 2205). Er  kanii auch 
nicht nach als Verteidiger oder werden 
(Karlsruhe Justiz 97, 378). Vgl auch 14 zu 

2) Andere Personen (11): 7 
A. Nur natürliche Personen außer uiid init 8 

des zu Verteidigerii 52, = 
NJW 53, 354; AG Kaiserslautern 69, 254 zust vgl 
auch 43, 79, 91 NJW 77, 99). Sie seiii (Sei-
bert J Z  51, 440). irisbesoiidere Kechtsariwälte 
(Brangsch NJW 81, 1180; aber Stuttgart 09, 113: riicht. wenn er 
lediglich iiii weitere soll; oben 3), 
beistände, die nach 209 B R A O  Mitglied der KAK (BGH 32, 326, ein 
Assessor, NJW 03, Angehörige der steuerberatenden Berufe 

392 11 AO), auch Freunde und 
kaniite, nicht 53. = NJW 53, 735). 


Art 1 
 1 ,  8 der der der Verteidigurig 9 
konnte, ist durch Art Nr K D G  worden. regelt iiach 

S nur die Befugiiis zur Erbringuiig außergerichtlicher 
gen und nach Regelungen iri Gesetzen über die Befugnis, 

zu erbriiigen - daniit auch $ 138 - uriberührt. 

B. Genehmigung des Gerichts ist Voraussetzung die Eritstehung eines 10 
wirksamen Verteidigungsverhaltnisses (Karlsruhe NJW 88. J R  87, 387 mit 
Anm Hamnierstein; vgl aber NJW 88, 2525). Eiiie Vollmacht berechtigt 
vorher allenfalls zur Vertretung (12 vor 137). 

Die Genehmigung wird nur fur den Einzelfall und riur auf Antrag erteilt, der 11 
auch stillschweigend gestellt werden kann (KK-Lauthutte durch 
eines Rechtsmittels ( R G  55. 213). 

Uber die entscheidet das Gericht nach Arihörung der 12 
33  11) durch Beschluss, der nach 34 mit Gründen versehen werden muss, 

wenn der Antrag abgelehnt wird. In der Entgegennahme von 
lungen, Gewährung von Ladung zur Verhandlung uä kann die 
schweigende Erteilung der Genehmigung liegen (BGHR § 138 

99, Kaiser NJW 82, aber es muss feststehen, dass sich 
das Gericht hierbei des einer Genehmigung unter Abwägung der 
Interessen des Angeklagten gegen die Bedürfnisse der Rechtspflege bewusst war 
(Bay 91, = VRS 81, 28). 

Die Entscheidung über den trifft das Gericht nach 13 
pflichtgemäßem Ermessen (Koblenz NStZ-KR 08, 179). Es hat das Interesse 
des Beschuldigten an der Zulassung einer Persori seines Vertrauens als Verteidiger 
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